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	 Selbständige aus dem Ausland müssen in ihrem Heimatland zur 
Ausübung ihres Gewerbes zugelassen sein. Ausserdem ist die KIAB berech-
tigt, die Selbständigkeit dieser Personen zu überprüfen. 
	 Der Österreichische Gewerkschaftsbund und die Österreichische 
Wirtschaftskammer haben eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet, in 
der sie sich verpflichten, Mindestlöhne von 1’000 Euro in allen Branchen 
einzuführen – spätestens per 1. Januar 2009. Dieses Ziel ist weitgehend er-
reicht. Nur in wenigen Berufen, zum Beispiel bei den Arztgehilfinnen, sind 
die Verhandlungen noch im Gange. Die Sozialpartner zogen diesen Weg 
einem Generalkollektivvertrag vor. 

2.2.1.	 Vorarlberg
Vorarlberg als wirtschaftlich starke Region hat eine in Österreich über-
durchschnittliche Wertschöpfung. Es generiert 4,7 Prozent der Wertschöp-
fung und 6,2 Prozent der gesamtösterreichischen Exporte. Der wirtschaft-
liche Motor Vorarlbergs ist das Rheintal: Fast drei Viertel der Vorarlberger 
Arbeitsplätze sind dort angesiedelt.
	 Die Schwarzarbeit ist in Vorarlberg ein Problem. Laut Schätzungen 
entgehen dem Staat allein in diesem Bundesland fast eine Milliarde Euro 
an Sozialleistungen und Steuern pro Jahr durch Schwarzarbeit. Zwei KIAB-
Teams mit insgesamt 11 Mitarbeitenden kontrollieren Schwarzarbeit, Lohn- 
und Sozialdumping. Ein Team ist dem Finanzamt Feldkirch, das andere dem 
Finanzamt Bregenz angegliedert. 
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2.3.	 Fürstentum Liechtenstein
In Liechtenstein gilt das Entsendegesetz seit Mai 2000. Mit der Schweiz 
wurde ein altes Protokoll wieder in Kraft gesetzt, das die Meldebestim-
mungen lockert: 8 Tage / Quartal sind für Arbeitsentsendungen meldefrei. 
	 Die Personenverkehrsordnung (gilt seit Januar 2005) regelt die 
Details. Entsandte dürfen 90 Tage in Liechtenstein tätig sein. Diese Be-
stimmungen gelten auch für Entsandte aus der Schweiz. Die Meldefrist 
beträgt – wie in der Schweiz – acht Tage. Bei dringenden und nicht auf-
schiebbaren Arbeiten muss die Meldung spätestens am Tag der Arbeits-
aufnahme erfolgen. Den Behörden müssen Angaben zur Identität und zum 
Arbeitsort sowie zu den Arbeits- und Lohnbedingungen der Entsandten 
gemacht werden. Für Firmen aus der EU, die Arbeitnehmende für mehr als 
drei Monate pro Jahr entsenden, stellt die Landesverwaltung Pauschalbe-
willigungen für maximal ein Jahr aus.
	 Die Übergangsbestimmungen für die neuen EU-Mitgliedländer 
sind am 1. Mai 2009 ausgelaufen und nicht verlängert worden. Seither gilt 
die Personenfreizügigkeit auch für diese Beitrittsländer. Da Liechtenstein 
nur auf dem Landweg erreichbar ist und die Grenze zu Österreich erst Ende 
2009 geöffnet wird , ist der Druck auf den Arbeitsmarkt weniger gross.
	 In Bezug auf die arbeitsrechtlichen Grundlagen und die Kontrollin-
strumente ist die Situation momentan im Fluss. Weil mit einem Entscheid 
des Staatsgerichtshofes die früheren Gesamtarbeitsverträge hinfällig 
wurden – der Entscheid besagte, dass Unternehmen nicht mehr der Wirt-
schaftskammer angehören müssen, und entzog damit der Arbeitnehmer-
seite den Verhandlungspartner –, müssen seit 2008 die Gesamtarbeitsver-
träge branchenweise neu ausgehandelt werden. Grundlage ist das »Gesetz 
über die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Gesamtarbeitsverträ-
gen« (gilt seit Mai 2007). Seither hat die Regierung zehn Gesamtarbeits-
verträge allgemeinverbindlich erklärt. In 22 weiteren Branchen wurden 
neue GAVs ausgehandelt, die allerdings (noch) nicht allgemeinverbindlich 
sind. Inzwischen ist umstritten, ob diese Allgemeinverbindlichkeit verfas-
sungsrechtlich gestützt werden kann oder ob sie gegen die Handels- und 
Gewerbefreiheit verstösst. Ein hängiges Verfahren soll diese Frage klären. 
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2.4.	 Schweiz
Seit dem 1. Juni 2002 gilt das bilaterale Abkommen über die Personen-
freizügigkeit zwischen der EU und der Schweiz. Mit den »flankierenden 
Massnahmen« soll erreicht werden, dass es nicht zu Lohn- und Sozial
dumping kommt. 
	 Im »Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer« und in der dazugehörenden Verordnung fin-
den sich die entsprechenden Bestimmungen und Kontrollmechanismen:
• In Branchen mit einem allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag 
(GAV) gelten die Mindestlöhne und Arbeitsbedingungen auch für die ent-
sandten Arbeitnehmenden.
• In Branchen ohne GAV sind orts-, berufs- oder branchenübliche Löhne 
massgeblich. Als Vergleich dient der Lohnrechner des Schweizerischen Ge-
werkschaftsbundes.
	 Damit die Löhne und die auf 90 Tage begrenzte Zahl der Arbeits-
tage kontrolliert werden können, gilt eine Meldepflicht. Wer mehr als acht 

Reportage: Auf Arbeitskontrolle
Markus Rutsch ist für den Verein Arbeitsplatzkontrolle St. Gallen und  

Appenzell (Vako) unterwegs zu Risikobranchen in der Ostschweiz. Im Auto 

mit dabei die aktuellen Entsendemeldungen und der Laptop.

Im Rheintal, dem Grenzgebiet zwischen den Kantonen St. Gallen und Grau-

bünden, liegt das Kontrollgebiet des ehemaligen Arbeitsinspektors Markus 

Rutsch (62). Auf der Baustelle für ein neues Lokal eines Golfclubs treffen 

wir die ersten entsandten Arbeitnehmer: ein Maschinenschlosser aus dem 

Vorarlberg und ein Leiharbeiter aus Berlin. Rutsch stellt sich vor, erklärt rou-

tiniert und auch mal scherzhaft seine Aufgabe und bittet die beiden höflich 

zur Kontrolle ins Auto. 

	 Er startet die Software »Baucontrol« auf seinem Laptop und nimmt 

die Personalien auf. Dann folgt er dem Leitfaden des Programms und stellt 

Fragen: wie lange die beiden schon für ihre Firma arbeiten, wie viel sie ver-

dienen, wie Spesen und Überzeit entschädigt werden und wie viele Wochen 

Urlaub sie geniessen. Die Software berechnet auf dieser Grundlage automa-

tisch, ob ein vermuteter Mindestlohnverstoss vorliegt. Dieser würde dann 

gemeldet. Der Maschinenschlosser gibt an, 12 Euro zu verdienen, und liegt 

knapp unter dem Mindestlohn – der erste vermutete Verstoss an diesem 

Tag. Doch bewiesen ist noch nichts. Wegen der unterschiedlichen Ferien- 

und Lohnregelungen sowie der Abgaben für die Sozialversicherungen kann 
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Tage in der Schweiz arbeitet, muss dies melden. Ausnahmen gibt es auch 
für »Arbeiten von geringem Umfang«, die höchstens 15 Tage dauern dür-
fen, sowie für die Montage oder einen erstmaligen Einbau, wenn diese Ar-
beiten weniger als acht Tage dauern, zur Inbetriebnahme einer im Ausland 
gekauften Anlage vertraglich dazugehören und es dafür spezialisierte Ar-
beitskräfte braucht. Diese Fälle sind von den Lohnvorschriften ausgenom-
men.
	 Schlüsselelement der flankierenden Massnahmen ist die Erfassung 
der Entsandten über die Meldepflicht. Sie gilt für das Bauhaupt- und Bau-
nebengewerbe, das Gastgewerbe, für die Reinigung, die Überwachungs- 
und Sicherheitsdienste sowie für Handelsreisende. Die Meldung muss 
acht Tage vor Arbeitsantritt mit den Namen der entsandten Mitarbeiten-
den erfolgen. 
	 Für Entsandte aus den zehn EU-Erweiterungsländern gilt im Bau, 
der industriellen Reinigung, sowie dem Bewachungs- und Sicherheits-
dienst vorerst bis 2011 noch eine Bewilligungspflicht. Welch administra-

erst die Überprüfung der vom Arbeitgeber eingeforderten Unterlagen zei-

gen, ob tatsächlich Lohndumping vorliegt.

	 Beim Leiharbeiter aus Berlin ist die Ausgangslage unklar: Er kann 

keine Meldebestätigung vorweisen und weiss nicht, wie viel er verdient. Ei-

gentlich dürfen Leiharbeiter über ausländische Verleiher gar nicht in der 

Schweiz arbeiten, doch dieser Mann ist von einem Verleihbüro im Fürsten-

tum Liechtenstein angestellt – und hier gilt eine Spezialregelung. Eine te-

lefonische Nachfrage ergibt, dass der Mitarbeiter gemeldet sein sollte. Den 

Lohn dürfe er aber nicht nennen, erklärt ihm seine Personalsachbearbeite-

rin. Markus Rutsch ruft darauf selbst das Temporärbüro an. Die Frage nach 

dem Lohn beantwortet die Sachbearbeiterin auch ihm nicht. Als Rutsch in-

sistiert, verspricht ihr Vorgesetzter, zurückzurufen. Rutsch erlebt das nicht 

zum ersten Mal: »Jetzt schlagen sie dort den korrekten Mindestlohn nach.« 

Und tatsächlich: Eine Viertelstunde später kommt die korrekte Zahl: 24,45 

Franken.

	 Nächste Station: Ein älterer Österreicher, der an einem Einfamilien-

haus neue Fensterläden montiert, lässt die Kontrolle ruhig über sich erge-

hen. Weil für »Selbständige« keine Minimallöhne gelten, befragt Rutsch ihn 

nach eigenem Werkzeug, Herkunft des Materials. Er kontrolliert das Fahr-

zeug und erkundigt sich nach weiteren Auftraggebern. Dieser Unternehmer 

ist wirklich selbständig, und er befürwortet die Kontrollen, da er selbst ja 

auch nicht mit den Billiganbietern aus Osteuropa mithalten könne. 
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tiver Aufwand damit verbunden ist, machen die Zahlen deutlich: 2008 ar-
beiteten 51’653 entsandte Personen in der Schweiz, zehn Prozent mehr als 
2007. Die Zahl der Selbständigen aus dem Ausland betrug 2008 11’910 (+ 
21,5 Prozent im Vergleich zu 2007).
	 Nach anfänglichen Schwierigkeiten verfügen die Kontrollinstanzen 
heute über bessere Kontrollinstrumente, zum Beispiel über die EDV-
Software »Baucontrol«, die bei einer Kontrolle schon vor Ort eine erste 
Grobanalyse liefert und einen Verdacht auf Lohndumping nach wenigen 
Eingaben anzeigen kann. Ein solcher Verdacht führt zu aufwendigen Nach-
forschungen in den Unterlagen der Arbeitgeber. 
	 Noch mehr ausländische Arbeitnehmende arbeiten allerdings fest 
in der Schweiz und wohnen auch im Land. Für Personen aus den EU-Er-
weiterungsländern gelten weiterhin Kontingente. Die Zahl der B-Bewilli-
gungen (Daueraufenthalt) wird aber schrittweise von 1’700 (in den Jah-

	 Auf einer grossen Hotelbaustelle steht ein Dutzend Autos mit aus-

ländischen Nummernschildern. Rutsch will hier wissen, ob angeblich »selb-

ständige« Sub-Unternehmer an der Arbeit sind. Hier und dort sagt er »Grü-

ezi« und beurteilt an der Antwort, woher die Arbeitnehmenden kommen. 

Bei Ausländern erkundigt er sich nach dem Arbeitgeber. Die gemeldeten 

entsandten Schreiner findet er erst zum Schluss: Sie verdienen zwischen 

10,39 und 12,87 Euro. Auch diese Löhne sind wohl zu tief.

	 Die nächste Kontrolle betrifft eine österreichische Firma, die ein 

neues Getreidesilo baut. Als gelernter Mühlebauer ist Markus Rutsch hier 

in seinem Element. Er erzählt den Arbeitern, wie er einst im Iran Anlagen 

montierte. Die Arbeiter, die nun nacheinander im Baustellencontainer auf-

tauchen und sich an den mit Zigarettenstummeln übersäten Tisch setzen, 

verdienen alle knapp genug: der Polier 3500 Euro, ein Arbeiter 3000 – alle 

14-mal. Rutsch ist zufrieden: »Letztes Jahr haben die noch weniger erhalten, 

offenbar bewirken wir doch etwas mit unseren Kontrollen.«

	 Am Ende dieses Tages hat Rutsch ein gutes Dutzend vermuteter 

Lohnverstösse festgestellt. Alle werden sie nun vom Verein Arbeitsplatzkon-

trolle Ostschweiz (Vako) weiterbearbeitet, und wenn sich der Verdacht auf 

Lohndumping erhärtet, an die für die Branche zuständige Paritätische Kom-

mission weitergeleitet. 

	 Markus Rutsch zieht Fazit. Er wolle die Leute möglichst wenig be-

lästigen, aber seine Arbeit sei eben doch notwendig: »Die Schweiz ist kein 

Polizeistaat, aber wir müssen unser Gewerbe und seine Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer schützen.«
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ren 2006/2007) auf 3’000 in den Jahren 2010/2011 angehoben. Die Zahl 
der Kurzaufenthaltsbewilligungen (L), die für vier bis zwölf Monate gel-
ten, wird von 15’800 auf 29’000 heraufgesetzt. Für Arbeitnehmende aus 
Bulgarien und Rumänien gelten separate Beschränkungen: Die Zahl der 
B-Bewilligungen wird für sie bis 2013 von 362 auf 1’207 erhöht, jene der 
L-Bewilligungen von 3’620 auf 11’664.
	 Die Kontrolle der Betriebe und der entsandten Mitarbeitenden 
erfolgt unter Aufsicht der Kantone. Das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco) schliesst als Stelle des Bundes mit den Kantonen Leistungsverein-
barungen ab, in denen die Zahl der Kontrollen festgehalten und deren 
Finanzierung geregelt wird. Ausserdem werden Schwerpunktbranchen 
bestimmt, in denen die Kontrollen stattfinden. Die Kantone selber haben 
unterschiedliche Strukturen aufgebaut. 
	 Im Grundsatz sind für die Kontrollen in Branchen mit allgemein-
verbindlichen Gesamtarbeitsverträgen die paritätischen Kommissionen 
zuständig, zusammengesetzt aus Vertretern der Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerorganisationen. In allen übrigen Branchen kontrollieren Tripartite 
Kommissionen, in denen zusätzlich auch Vertreter der Behörden Einsitz 
haben. Sowohl die Kantone wie auch die Paritätischen Kommissionen 
setzen besondere Kontrollorgane ein. Paritätische wie Tripartite Kommis-
sionen können Sanktionen aussprechen. GAV-Betriebe, die gegen die Ver-
tragsbestimmungen verstossen, können zusätzlich zu verbandsrechtlichen 
Sanktionen auch mit verwaltungsrechtlichen Strafen belegt werden. Diese 
»Doppelbestrafung« wird unterschiedlich gehandhabt, und sie wird – wie 
die unterschiedliche Höhe der Bussgelder, die die Kantone festlegen kön-
nen – immer wieder kritisiert. 
	 Die Kantone haben auch ein weiteres Instrument zur Hand, sollte 
Lohndumping verbreitet auftreten. Sie können »Normalarbeitsverträge« 
erlassen, die dann für kritische Branchen gelten. In der Ostschweiz hat 
noch keine Behörde zu dieser Massnahme gegriffen, nur die Kantone Genf 
und Tessin haben solche Normalarbeitsverträge erlassen: Genf für den 
Kosmetikbereich und die Hauswirtschaft, Tessin für Callcenter.

2.4.1.	 St. Gallen
Im Kanton St. Gallen ist die Geschäftsstelle der Tripartiten Kommission 
beim Amt für Wirtschaft angesiedelt. Neben dem Geschäftsführer verfügt 
die Geschäftsstelle über 550 Stellenprozente. Es werden praktisch täglich 
Kontrollen in Betrieben gemacht, zusätzlich viele schriftliche Lohnbuch-
kontrollen. Die Zusammenarbeit mit den Paritätischen Kommissionen 
funktioniert gut, die Zahl der an den Kanton weitergeleiteten Verstösse 
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ist in den letzten Jahren allerdings ziemlich konstant geblieben. Seit An-
fang 2009 kontrolliert der Verein Arbeitsplatzkontrolle Ostschweiz (Vako) 
im Auftrag der meisten Paritätischen Kommissionen die GAV-Branchen 
mit der EDV-Software »Baucontrol«. Die »Gleichwertigkeitsprüfung« zeigt 
durch Anrechnung von Spesen, Ferien usw., ob Lohndumping vorliegt. Von 
den Paritätischen Kommissionen gelangen schliesslich nur noch jene Fälle 
an den Kanton, bei denen sich der Verdacht auf Lohndumping erhärtet hat. 
Der Kontrollverein kann auch die Unterlagen von den Firmen einfordern. 
	 Ob von den Paritätischen Kommissionen verfolgte Verstösse noch 
einmal verwaltungsrechtlich verfolgt werden, wird im Einzelfall vom Kan-
ton geprüft. 2008 wurden aber nur einzelne GAV-Verletzungen überhaupt 
an den Kanton weitergeleitet, allerdings gravierendere Fälle, in denen Sper-
ren für Entsendebetriebe zur Diskussion standen oder erlassen wurden.

2.4.2.	 Thurgau
Der Kanton Thurgau hat einen »Kontrollpool« mit drei festangestellten 
Kontrolleuren und acht Mitarbeitenden auf Mandatsbasis eingerichtet, 
dazu arbeitet eine Person in der Administration. Der »Pool« ist dem kan-
tonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit angegliedert und kontrolliert die 
Nicht-GAV-Bereiche. Er führt aber auch Kontrollen im Auftrag der Paritä-
tischen Kommissionen von 13 GAV-Branchen durch, vorwiegend im Bau-
haupt- und Baunebengewerbe. Überprüft werden auch ausländische Mit-
arbeitende in Schweizer Betrieben. Die Kontrollen erfolgen sowohl vor Ort 
als auch in Form von Lohnbuchkontrollen. Im Kanton Thurgau werden von 
Paritätischen Kommissionen verfolgte Verstösse auch verwaltungsrecht-
lich noch einmal sanktioniert, wobei der Kanton nach eigenen Angaben 
zurückhaltend agiert.
	 Aktiv wird der »Kontrollpool« aufgrund der Anmeldungen. Es wird 
aber auch Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen. Solche Hinwei-
se führen allerdings nur selten zu Verzeigungen. 2007 und 2008 fanden 
Schwerpunktkontrollen in Coiffeursalons, beim Personalverleih und im 
Reinigungsgewerbe statt.

2.4.3.	 Appenzell-Innerrhoden und -Ausserrhoden
In Appenzell-Ausserrhoden und -Innerrhoden führt das Ausserrhoder Ar-
beitsinspektorat für beide Halbkantone Kontrollen durch, parallel dazu 
auch der Verein Arbeitsplatzkontrolle (Vako). Die Kontrollen erfolgen 
durch beide Organe sowohl im Auftrag der Paritätischen wie der Tripar-
titen Kommissionen. Das kantonale Arbeitsinspektorat überprüft mit 250 
Stellenprozenten vor allem die Branchen ohne allgemeingültige Gesamt-
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arbeitsverträge (GAV). Alle Stufen des Kontrollverfahrens werden im glei-
chen Büro abgewickelt. Verstösse werden sowohl verbandsrechtlich nach 
GAV, als auch verwaltungsrechtlich ausgesprochen. Das Seco verlangt von 
den beiden Appenzell jährlich mindestens 125 Kontrollen. 

2.4.4.	 Schaffhausen
In Schaffhausen nehmen zwei kantonale Arbeitsinspektoren Kontrollauf-
gaben in allen Branchen, mit und ohne GAV, vor. Zu Beginn war geplant, 
mit dem Kanton Zürich eine gemeinsame Kontrollorganisation zu grün-
den. Die Idee wurde aber verworfen, da man in Schaffhausen der Meinung 
war, durch das Arbeitsamt bessere Gesamtkontrollen machen zu können. 
Bei Bedarf zieht der Kanton auch Vertreter der Gewerkschaften für Kon-
trollen bei – etwa auf grossen Baustellen. Die Paritätischen Kommissionen 
kontrollieren ihre GAV-Branchen. Laut dem Leiter des Arbeitsamtes, Vivian 
Biner, funktioniert die Rückmeldung über Verfahren aus Paritätischen Kom-
missionen an den Kanton sehr gut, nicht zuletzt dank der Kleinräumigkeit. 
	 Die Leistungsvereinbarung mit dem Seco verpflichtet den Kanton 
zu 200 Kontrollen pro Jahr. Entsendebetriebe, die zum ersten Mal in Schaff-
hausen tätig sind, werden fast lückenlos überprüft. Schaffhausen verfolgt 
Verstösse von GAV-Betrieben noch einmal verwaltungsrechtlich. 2008 
sanktionierte der Kanton – gemäss kantonaler Statistik – 21 Betriebe aus 
GAV-Branchen.

2.4.5.	 Zürich
Als wichtigster Wirtschaftsmotor ist der Kanton Zürich für Firmen aus der 
EU ein attraktives Entsendeziel. Die Kontrollen führt der Verein Arbeitskon-
trollstelle Zürich (AKZ) durch und hat dafür Leistungsvereinbarungen mit 
der Tripartiten Kommission und den meisten Paritätischen Kommissionen, 
sowie dem kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit abgeschlossen. Die 
Kontrollstelle beschäftigt sechs Kontrolleure und drei Vollzeitmitarbeiten-
de im Sekretariat. Die Kontrolleure sollen, so Marcel Müller, Sekretär der  
Arbeitskontrollstelle, möglichst »neutral« wahrgenommen werden. Die 
Leistungsvereinbarung mit dem Seco verpflichtet den Kanton Zürich zu 
1’879 Kontrollen pro Jahr.
	 Die Kontrollen mit der Software »Baucontrol« konzentrieren sich 
auf das Bauhaupt- und Baunebengewerbe, aber auch aufs Transportge-
werbe, den Detailhandel und die Temporärarbeit. Im Verdachtsfall fordert 
die Kontrollstelle Unterlagen ein, führt die Erstabklärung durch, und leitet 
das Material an die zuständigen Paritätischen oder an die Tripartite Kom-
mission weiter. 
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	 Zürich bestraft, wie die Mehrheit der Kantone, Verstösse in GAV-
Branchen auch nach Entsendegesetz. Allerdings sind nach Ansicht der 
zuständigen Stellen die Meldungen der Paritätischen Kommissionen über 
eigene Sanktionen unvollständig.

2.4.6.	 Graubünden
In Graubünden führt das kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Ar-
beit (Kiga) die Kontrollen in Nicht-GAV-Branchen im Auftrag der Tripar-
titen Kommission durch. Das Arbeitsinspektorat verfügt dafür über 350 
Stellenprozente. Kontrolliert werden sowohl Schweizer Betriebe als auch 
entsandte Arbeitnehmende. Nachbearbeitung und Sanktionen nach dem 
Entsendegesetz erfolgen durch das Amt. Die Leistungsvereinbarung mit 
dem Seco verpflichtet den Kanton zu 450 Kontrollen pro Jahr.
	 Die Kontrollen in Branchen mit allgemeinverbindlichem GAV wur-
den an den Verein Arbeitskontrollstelle Graubünden (AKGR) delegiert, der 
die Software »Baucontrol« einsetzt. Wegen der grossen Distanzen inner-
halb des Kantons erteilen sich Kiga und AKGR zum Teil gegenseitig Aufträ-
ge für Kontrollen. 
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2.5.	 Deutschland
In Deutschland wird Lohndumping unter den Oberbegriff der Schwarz-
arbeit subsummiert, entsandte Arbeitnehmende werden im Rahmen der 
gleichen Kontrollen überprüft. Die gesetzlichen Bestimmungen finden 
sich im »Arbeitnehmer-Entsendegesetz« (in Kraft seit. März 1996) und im 
»Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz« (in Kraft seit 1. August 2004). Das 
Entsendegesetz gilt für Branchen mit einem allgemeinverbindlichen Min-
destlohn-Tarifvertrag. In Deutschland sind dies das Bauhauptgewerbe, das 
Dachdecker-, Maler- und Lackierergewerbe, die Elektrobranche, die Gebäu-
dereinigungsbranche und Briefdienstleister.
	 Anfangs des Jahres 2009 beschlossen Bundestag und Bundesrat, 
die Reichweite des Entsendegesetzes auszudehnen: Neu gelten auch in 
den Branchen Pflege, Grosswäschereien, Wach- und Sicherheitsgewerbe, 
Abfallwirtschaft, bei Bergbauspezialdiensten und Weiterbildung allge-
meinverbindliche Mindestlöhne. Deren Höhe war bei Redaktionsschluss 
dieser Broschüre aber noch nicht ausgehandelt.
	 Das Entsendegesetz kennt die Meldepflicht für die Branchen Bau-
gewerbe, Briefdienstleistungen und Gebäudereinigung. Gebäudereiniger 
müssen zudem eine Einsatzplanung vorlegen. Ausländische Arbeitneh-
mende müssen vor Beginn der Arbeiten bei der Zollverwaltung schriftlich 
angemeldet werden. Nicht bewilligungspflichtig sind Arbeiten, die im Rah-
men eines Liefervertrages erfolgen und weniger als acht Tage dauern. 
	 Die Kontrollen regelt das »Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz«. 
Kontrolliert wird seit 2004 durch die »Finanzkontrolle Schwarzarbeit« 
(FKS). Sie ist der Bundesfinanzdirektion West in Köln unterstellt. Die Be-
triebe sind zur Zusammenarbeit mit den Kontrollorganen verpflichtet. Ge-
prüft wird vor allem, ob alle Abgaben und Löhne korrekt bezahlt und ob 
die Arbeitsbedingungen und Meldepflichten eingehalten werden. Berech-
nungsgrundlage ist der den Arbeitnehmenden zustehende Tariflohn, nicht 
der tatsächlich bezahlte. 
	 Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit kann auf Daten der Finanz-, 
Ausländer- und Sozialversicherungsbehörden zurückgreifen. Auch die 
Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Staaten in der EU ist vorge-
sehen. Alle Angestellten in potentiellen Niedriglohnbranchen (Baugewer-
be, Gaststätten und Hotels, Personenbeförderung, Logistik und Transport, 
Schaustellergewerbe, Forstwirtschaft, Gebäudereinigung, Auf- und Abbau 
von Messen und Ausstellungen, Fleischwirtschaft) müssen während der 
Arbeit einen Ausweis mit sich führen.
	 Deutschland schränkt für Arbeitnehmende aus den neuen EU-Län-
dern im Bauhaupt- und Baunebengewerbe, der Reinigungsbranche und 
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Der Europäische Gerichtshof lässt Niedriglöhne zu

Zwischen Ende 2007 und Juni 2008 fällte der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) vier Urteile, die den Unternehmensrechten Vorrang einräumten 
und die Lohngleichheitsvorschrift unterlaufen.

• Im Fall Viking wollte eine finnische Reederei ein Schiff unter estnischer 

Flagge betreiben, um den Anspruch der Beschäftigten auf den ortsüblichen 

Tariflohn zu unterlaufen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) lehnte die 

Klage der Gewerkschaften ab und liess die niedrigeren Löhne zu.

• Im Fall Laval hatte eine schwedische Gewerkschaft versucht, mit Arbeits-

kampfaktionen gegen ein lettisches Bauunternehmen zu erzwingen, dass 

eines seiner Subunternehmen eine Tarifvereinbarung unterschreibt. Auch 

hier gab der EuGH den Letten recht, die sich auf die Niederlassungs- und 

Dienstleistungsfreiheit in der EU beriefen.

• Im Rüffert-Urteil ging es um ein in Niedersachsen arbeitendes polnisches 

Unternehmen. Das Bundesland Niedersachsen hatte die Einhaltung der Ta-

riflöhne verlangt. Der Gerichtshof fand, das Bundesland gehe hier zu weit. 

• Im Juni 2008 schliesslich verlangte die EU-Kommission vom Gerichtshof 

einen Entscheid zur Luxemburger Umsetzung der Entsenderichtlinie. Diese 

machte ausländischen Dienstleistern Auflagen, unter anderem zur automa-

tischen Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten. Der EuGH fand 

diese Vorschriften überflüssig.

	 In allen vier Fällen entschied der Gerichtshof, die Niederlassungs-

freiheit der Unternehmen und die Dienstleistungsfreiheit dürften nicht 

»unverhältnismässig« beeinträchtigt werden. Das Gericht bezog sich jeweils 

auf die Verträge von Rom, die den freien Wettbewerb innerhalb des gemein-

samen Marktes begründen. Beigetragen zu diesen Entscheiden haben nicht 

zuletzt die Richter aus den EU-Beitrittsländern, die seit 2004 im Gericht 

mitentscheiden. 

	 Diese vier EuGH-Urteile haben politische Folgen. Der schwedische 

EU-Abgeordnete Jan Andersson von der sozialistischen Fraktion brachte 

eine Resolution durch, die verlangt, dass die »wirtschaftlichen Freiheiten, 

wie sie in den Verträgen verankert sind, so ausgelegt werden, dass sie nicht 

die Wahrung grundlegender Sozialrechte beeinträchtigen.« Es geht ihm vor 

allem um den Widerspruch zur Entsenderichtlinie, die Lohndumping ver-

hindern will. Schon bei der Abstimmung über Anderssons Antrag zogen 

Gewerkschafter durch die Strassen von Brüssel, und für 2009 sind weitere 

Aktionen gegen diese EuGH-Entscheide geplant.
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der Innendekoration die generell in der EU geltende Personenfreizügigkeit 
noch ein. In diesen Branchen braucht es Arbeitsgenehmigungen – auch für 
Entsendungen. Für die Entsandten gibt es Kontingente. Gebiete mit ho-
her Arbeitslosigkeit sind für osteuropäische Arbeitnehmende gesperrt. Ob 
diese Übergangsbestimmungen verlängert werden, war bei Redaktions-
schluss noch nicht bekannt. 
	 Bei der Sanktionierung von Verstössen wird zwischen Ordnungs-
widrigkeiten und Straftaten unterschieden. Ordnungswidrigkeiten sind 
Verstösse gegen Arbeitsbedingungen, gegen die Meldepflicht oder die 
Behinderung einer Kontrolle. Diese Verstösse werden von den Hauptzoll
ämtern geahndet. Die Sanktionen reichen bis 25’000 Euro, in schweren 
Fällen bis zu einer halben Million. Unternehmen, die mit mehr als 250’000 
Euro bestraft werden, können für einige Zeit von öffentlichen Aufträgen 
ausgeschlossen werden. Strafen über 200 Euro werden im Gewerbezen-
tralregister eingetragen. 
	 Als Straftaten gelten Verstösse gegen Lohnvorschriften. Kontrolliert 
wird dies unter anderem über die geleisteten Abgaben an die Sozialver-
sicherungen. In diesen Fällen wird die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. 
Wer zu wenige Abgaben leistet, macht sich des »Vorenthaltens und Verun-
treuens von Arbeitsentgelt« schuldig. Als Sanktionen können Gefängnis-
strafen von fünf bis zehn Jahren ausgesprochen werden. 
	 Die tariflich festgelegten Mindestlöhne liegen in Deutschland zwi-
schen 8,15 Euro im Reinigungsgewerbe und 12,85 Euro für Fachwerker im 
Baugewerbe.
	 Die Kontroll- und Sanktionszahlen werden in den Hauptzollamts-
Bezirken gesammelt. Für die Eures-Region-Bodensee liegen Angaben der 
Hauptzollämter Augsburg (mit den Arbeitsamtsbezirken Kempten und 
Memmingen), Singen (u.a. mit Konstanz) und Ulm (u.a. Ravensburg) vor.

2.5.1.	 Hauptzollamts-Bezirk Ulm
Im Einzugsgebiet des Hauptzollamtes Ulm befinden sich 22’000 Betriebe. 
In der »Finanzkontrolle Schwarzarbeit« arbeiten 90 Personen – an den 
Standorten Aalen, Friedrichshafen, Pfullingen und Ulm. Diese werten Ver-
stösse aus, die der Streifendienst festgestellt hat, und überprüfen die Ge-
schäftsunterlagen von Unternehmen. Ausserdem steht die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit in ständigem Kontakt mit der Polizei, den Agenturen für Ar-
beit und den Berufsgenossenschaften. Die verschiedenen Stellen tauschen 
laufend Informationen aus.
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2.5.2.	 Hauptzollamts-Bezirk Singen
Beim Hauptzollamt Singen bekämpfen rund 80 Beschäftigte an den Stand-
orten Singen und Waldshut-Tiengen Schwarzarbeit. Durch die neu unter 
das Entsendegesetz fallenden Branchen erwartet der Zoll zusätzliche  
Arbeit. 2010 soll der Entscheid fallen, ob das Personal weiter aufgestockt 
werden kann. Der regelmässige Informationsaustausch mit Rentenver-
sicherung, Landespolizei, Ausländeramt und der Agentur für Arbeit sorgt 
für effiziente Kontrollen. 

2.5.3.	 Hauptzollamts-Bezirk Augsburg
Im Hauptzollamt Augsburg laufen unter anderem die Kontrolldaten der 
bayerischen Arbeitsamtsbezirke Kempten und Memmingen zusammen. 
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beschäftigt hier rund 130 Personen. 
Norbert Böhm, Pressereferent beim Hauptzollamt Augsburg, hält diese 
Zahl für genügend, fügt aber an, dass es auch Arbeit für doppelt so viel 
Personal geben würde.

Alle profitieren
Hagen Kohlmann, Pressesprecher des Hauptzollamtes Ulm, sieht ein 

Grundproblem: »Ausser dem Fiskus profitieren alle von Mindestlohnver-

stössen.« Ein Generalunternehmen kann ein gutes Angebot machen, die 

Subunternehmen ebenfalls, und die Arbeiter aus Rumänien sind mit 4 bis 

5 Euro Lohn pro Stunde zufrieden. Viele Polen arbeiten in Deutschland für 

Löhne ab 7 Euro. 
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3.	 Kontrollen und Sanktionen
3.1.	 Überblick
Die Kontrollstrukturen in den Eures-Bodensee-Staaten unterscheiden sich 
zum Teil stark. Während in Deutschland und Österreich die Bekämpfung 
der Schwarzarbeit im Vordergrund steht, konzentrieren sich die Schweiz 
und Liechtenstein stärker auf Lohnkontrollen, die Schwarzarbeitskontrol-
len wurden hier erst 2008 eingeführt. 
	 Während in Deutschland und Österreich zentrale staatliche Stel-
len für die Kontrollen zuständig sind, erfolgen diese in der Schweiz durch 
Paritätische Kommissionen, zusammengesetzt aus Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmer-Vertretern, oder durch die Tripartiten Kommissionen in denen 
zusätzlich die staatliche Behörde vertreten ist. Kommt dazu, dass jeder 
Kanton die Kontrollorgane unterschiedlich organisiert. Das Fürstentum 
Liechtenstein ist erst dabei, Kontrollstrukturen aufzubauen. 
	 All diese Unterschiede führen auch dazu, dass die hier präsentierten 
Zahlen nur sehr begrenzt vergleichbar sind. Allerdings sind die Trends und 
die aktuellen Probleme identisch: Mindestlöhne werden nicht eingehalten, 
Arbeitnehmer deklarieren sich unberechtigterweise als »selbständig«, und 
die Zusammenarbeit sowie der Datenaustausch mit anderen Kontroll
organen klappt nur unzureichend. Die Kontrollen selbst werden inzwi-
schen überall vertieft durchgeführt – es werden verschiedenste Aspekte 
überprüft, nicht bloss die Einhaltung der Mindestlöhne.
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3.2.	 Österreich
Die KIAB-Teams (Kontrolle der illegalen Beschäftigung) – seit 2007 dem 
Bundesministerium für Finanzen unterstellt – sind heute mit 300 Per-
sonen unterwegs. Sie kontrollierten 2007 bundesweit 26’460 Betriebe und 
76’000 Arbeitnehmende. Die Kontrollen finden meist in Zusammenarbeit 
mit der Polizei, dem Zoll und den Ausländerbehörden statt. Oft werden sie 
aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung durchgeführt, oder die So
zialpartner äussern einen Verdacht. 
	 Unternehmen, die Entsandte nicht rechtzeitig melden oder die er-
forderlichen Unterlagen nicht bereithalten, müssen mit Verwaltungsstra-
fen zwischen 1’200 und 2’400 Euro rechnen. Die illegale Beschäftigung von 
ausländischen Arbeitnehmenden wird mit 1’000 bis 5’000 Euro, im Wie-
derholungsfall mit bis zu 10’000 Euro bestraft. Firmen, die mehr als drei 
Personen illegal beschäftigen, müssen mit bis zu 25’000 Euro Strafe pro 
Person rechnen. Die Strafen werden von den Kontrollbehörden verhängt.
	 Sozialbetrug – die Vorenthaltung von Abgaben an die Sozialversi-
cherung – ist seit 2005 und dem Erlass des »Sozialbetrugsgesetzes« eine 
Straftat. Der Strafrahmen reicht von zwei bis fünf Jahren Haft und wird von 
den Gerichten ausgesprochen.

3.2.1.	 Vorarlberg
Die zwei KIAB-Teams mit Standort in Feldkirch und Bregenz führten 2008 
Kontrollen in 983 Betrieben mit 4’161 Arbeitnehmenden durch (2007: 1’180 
Firmen und 5’044 Personen). Zwar wurden 2008 weniger Kontrollen durch-
geführt, dafür wurde mehr »in die Tiefe« kontrolliert – mit entsprechend 
längeren Vor- und Nachbearbeitungsperioden. Dass dieses Vorgehen er-
folgreich ist, zeigt sich in der Zahl der entdeckten Unregelmässigkeiten. 
Die Verwaltungsübertretungen stiegen von 2007 auf 2008 um 32 Prozent 
auf 445, jene der Anzeigen – zum Beispiel wegen nicht bezahlter Sozial-
abgaben – um 57 Prozent auf 826. Zum ersten Mal gab es 2008 auch zwei 
Anzeigen wegen Verstössen gegen das neue Sozialbetrugsgesetz. Die Ge-
samtsumme der geforderten Geldstrafen lag 2008 bei 1,4 Mio. Euro, etwas 
höher als 2007.
	 Da entsandte Arbeitnehmende in der Statistik nicht als eigene Un-
tergruppe auftauchen, ist ihr Anteil an den Lohn- und Sozialdumpingfällen 
nur schwer abzuschätzen. Bis ins Jahr 2007 unterschied die Statistik zwi-
schen Inländern und Ausländern: Dabei betrafen 2’674 Kontrollen österrei-
chische Arbeitskräfte und 1’400 Personen aus Drittstaaten ausserhalb der 
EU. 970 stammten aus der EU. 2007 wurde bei 416 Ausländern eine illegale 
Beschäftigung festgestellt. Diese Zahl stieg 2008 auf 600. Von den Kon-
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trollinstanzen ist zu erfahren, dass auf dem Papier zwar oft korrekte Löhne 
angegeben werden, dafür aber viel länger gearbeitet werden muss, als es 
das Gesetz oder ein Branchenvertrag vorsieht. 
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3.3.	 Fürstentum Liechtenstein
Die Kontrollstrukturen stecken noch in der Phase des Aufbaus. Sie sollen 
nach Schweizer Modell eingerichtet werden. Für GAV-Branchen ist die Zen-
trale Paritätische Kommission (ZPK) zuständig, für die Nicht-GAV-Branchen 
die »Dreigliedrige Kommission«, mit Vertretern der Arbeitgeber, Arbeit-
nehmer und des Staates.
	 Die ZPK muss mit einer 50-Prozent-Stelle auskommen, die sich Prä-
sident und Vizepräsident teilen. Geplant ist, in Zukunft einen Geschäfts-
führer einzustellen. Die ZPK kann acht Kontrollpersonen aufbieten, je vier 
der Sozialpartner. Überprüft werden Arbeitsbedingungen und Löhne auf 
Baustellen. Es können auch Unterlagen eingefordert werden. Lohnbuch-
kontrollen werden delegiert. 
	 Bis im Frühling 2009 wurden allerdings erst fünf Kontrollen durch-
geführt, die alle keine Hinweise auf Verstösse ergaben. Die Kontrollen er-
folgen noch wenig systematisch. Die ZPK hat bisher auch keinen Zugang 
zu den Entsendemeldungen. Dies soll sich aber ändern.
	 Im Zuständigkeitsbereich der »Dreigliedrigen Kommission« wur-
den bis Redaktionsschluss dieser Publikation noch keine Lohnkontrollen 
durchgeführt. Überprüft werden allerdings die Arbeitssicherheit und die 
ausländerrechtlichen Bestimmungen. Geplant ist eine Zusammenarbeit 
aller in die Kontrollen involvierten Akteure. 
	 Verstösse gegen die Meldepflicht, gegen Mindestlöhne oder Ar-
beitsbedingungen führen zuerst zu einer Verwarnung. Bei wiederholten 
Verstössen können Entsendebetriebe – wie in der Schweiz – gesperrt wer-
den, für zwei bis fünf Jahre. Vorsätzliche oder fahrlässige Verstösse gegen 
das Entsendegesetz werden mit maximal 20’000 Franken bestraft. Wird 
die Busse nicht bezahlt, so drohen bis zu drei Monaten Haft. Wird die Ge-
sundheit und Arbeitssicherheit gefährdet, können Bussen bis zu 360 Ta-
gessätzen oder bis zu sechs Monaten Haft gesprochen werden. Firmen, 
die mit mehr als 1’000 Franken gebüsst wurden, können von öffentlichen 
Aufträgen ausgeschlossen werden. 



Österreich

Liechtenstein

Schweiz

Deutschland

25

3.4.	 Schweiz
Die Kantone haben unterschiedliche Kontrollstrukturen aufgebaut. Wo 
Kontrollvereine arbeiten, können diese ihre Beobachtungen bloss an die 
zuständige Paritätische oder Tripartite Kommission weiterleiten, die Sank-
tionen müssen die Kommissionen selbst aussprechen.
	 Alle Kontrolleure, die für die Tripartiten Kommissionen arbeiten, 
haben Zugriff zur Datenbank »Zemis« (Zentrales Migrationsinformations-
system), die seit Juni 2006 das Zentrale Ausländerregister (»Zar«) und das 
automatisierte Personenregistratursystem (»Auper«) abgelöst hat. In »Ze-
mis« werden gesamtschweizerisch auch die Meldungen von entsandten 
Arbeitnehmenden gespeichert und Verstösse registriert. 
	 Arbeitskontrollvereine und Kontrolleure, die im Auftrag von Paritä-
tischen Kommissionen arbeiten, setzten in den Eures-Bodensee-Kantonen 
das EDV-System »Baucontrol« ein. Geringfügige Verstösse wegen zu tiefer 
Löhne, nicht korrekter Arbeitsbedingungen oder gegen die Meldepflicht 
werden mit Bussen bis zu 5’000 Franken sanktioniert. Unternehmen kön-
nen zu tiefe Löhne nachzahlen. Wird dies verweigert, werden die Kontrol-
len behindert oder falsche Auskünfte gegeben, können die Strafen bis zu 
einer mehrjährigen Sperre reichen. Bussen können dann bis zu einer Milli-
on Franken hoch sein. 
	 Die Praxis in den Eures-Bodensee-Kantonen ist bisher unterschied-
lich. Während einige Kantone (z.B. TG, SG, ZH) häufig zum Instrument der 
Verwarnung greifen, sprechen die beiden Appenzell und Schaffhausen öf-
ter Bussen aus.
	 Die Paritätischen Kommissionen resp. die von ihnen beauftragten 
Kontrollorgane überprüfen in Branchen mit allgemeinverbindlichen Ge-
samtarbeitsverträgen die Unterlagen aus den Unternehmen und sank-
tionieren Verstösse gestützt auf den GAV. Nach Abschluss eines solchen 
Verfahrens kann die Tripartite Kommission ein zweites, verwaltungsrecht-
liches Verfahren einleiten. Diese »doppelte« Bestrafung wird nicht in allen 
Kantonen angewendet – Graubünden etwa verzichtet darauf.
	 In regelmässigen Treffen versuchen die zuständigen Amtsstellen, 
für die Ostschweiz ein einheitliches Vorgehen zu erreichen. Verwarnung 
vor Busse soll die Regel werden, und die Höhe der Bussen wird abgespro-
chen. Eine Zusammenarbeit mit den Behörden im Ausland ist gesetzlich 
zwar vorgesehen, wird aber nur teilweise umgesetzt, nicht zuletzt wegen 
strenger Datenschutz-Richtlinien.
	 Die im Folgenden präsentierten Zahlen unterscheiden sich teilwei-
se von jenen des Seco (siehe Tabelle im Anhang). Dies hängt mit unter-
schiedlichen Erhebungsgrundlagen zusammen.
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3.4.1.	 St. Gallen
Laut Leistungsvereinbarung mit dem Seco muss der Kanton St. Gallen min-
destens 700 Kontrollen pro Jahr durchführen. 2008 überprüfte die Tripar- 
tite Kommission 1’726 Personen und 558 Betriebe (Januar 2006 bis Juni 
2007 1’497 Personen und 589 Betriebe). 
Im Kanton St. Gallen arbeiteten 2008 5’688 Entsandte. Firmen, die das er-
ste Mal gegen die Meldevorschriften verstossen, werden verwarnt. 2008 
wurden 362 Verwarnungen ausgesprochen (Januar 2006 bis Juni 2007: 
1’013). Gebüsst wurden 2008 42 Unternehmen (2007: rund 70). Wegen 
Verstössen gegen die Mindestlöhne wurden zwei Betriebe gebüsst. Sechs 
Betrieben wurde wegen nicht bezahlter Bussen oder wegen Auskunftsver-
weigerung für mindestens ein Jahr die Arbeit im Kanton verboten.
	 Fokus-Branchen im Entsendebereich waren 2008 der Personalver-
leih und die Reinigungsbranche. In den letzten Jahren sind hier aber keine 
gravierenden Probleme aufgetaucht, und seit Ende 2008 sind Meldungen 
von entsendenden Betrieben generell rückläufig. Wo die Kontrollen kom-
pliziertere Fälle aufdecken und zum Beispiel nicht klar ist, welcher Branche 
resp. welchem Branchenvertrag und welchen Lohnansätzen eine Arbeits-

Gesamtschweizerische Kontrollen im Gastgewerbe

Gastronomie und Hotellerie sind Risikolohnbranchen. Die Kontrollen zur 

Einhaltung der Mindestlöhne und Arbeitsbedingungen werden hier von der 

gesamtschweizerischen »Kontrollstelle für den Landes-Gesamtarbeitsver-

trag des Gastgewerbes« mit Sitz in Basel durchgeführt. 

Die Kontrollstelle wird durch Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge finan-

ziert und verfügt über zehn Inspektoren. Mit dem Geschäftsführer arbeiten 

vier Rechtsberaterinnen und zwei Sekretariatsmitarbeitende. 

	 Die Zahl der Kontrollmitarbeitenden wurde im Hinblick auf die bi-

lateralen Verträge stark erhöht. Seit 2001 führen sie im Auftrag der Paritä-

tischen Kommission Stichproben durch, inzwischen sind es 2’000 pro Jahr. 

Mit 400 bis 500 weiteren Kontrollen wird die Einhaltung des landesweiten 

GAV überprüft sowie individuellen Klagen von Arbeitnehmenden oder Ver-

bandsklagen der Sozialpartner nachgegangen.

	 Geschäftsleiter Hans-Jürg Moser erklärt, dass sich die Kontrollen auf 

drei Schwerpunkte konzentrieren: auf den Mindestlohn, den 13. Monatslohn 

und die Arbeitszeit. Im Gegensatz zu anderen Kontrollvereinen kündigt die 

Kontrollstelle für das Gastgewerbe ihre Prüfungen mindestens fünf Tage 
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im Voraus an. Sie kann vor Ort auch die Bücher kontrollieren und Lohn-

zahlungen bis fünf Jahre zurück-zu-verfolgen. Bereiten sich die Betriebe so 

nicht auf die Kontrollen vor und liefern »präparierte« Daten? Hans-Jürg Mo-

ser verneint.

	 Zwischen Dezember 2006 und November 2007 wurden gesamt-

schweizerisch 1’897 Betriebe überprüft. 84,5 Prozent hielten die Mindestlöh-

ne ein, 88,9 Prozent gewährten den 13. Monatslohn. 65,8 Prozent verfügten 

über ein System zur Arbeitszeitkontrolle. Zahlen für einzelne Schweizer 

Regionen gibt es keine.

	 Findet die Kontrollstelle in einem Betrieb einen oder mehrere Ver-

stösse, führt dies zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Nachkontrolle. Die 

Zahl der anstehenden Nachkontrollen betraf Ende 2007 1’149 Betriebe. Des-

halb wurde bis Juni 2008 auf neue Stichproben verzichtet. 

	 Entsandte gibt es in dieser Branche kaum: Zwischen Dezember 2006 

und November 2007 erhielt die Kontrollstelle 84 Entsendemeldungen, die 

sie alle überprüfte. Im gleichen Zeitraum arbeiteten 2’700 Kurzaufenthalter 

aus der EU während vier bis zwölf Monaten in einem Schweizer Betrieb – 

früher nannte man diese Mitarbeiter Saisoniers. Über Sanktionen gibt 

die Kontrollstelle keine Auskunft. Lohndumping sei aber wegen der eng- 

maschigen Kontrollen selten.

gattung zuzuordnen ist, bringt die Geschäftsführung die Fälle vor die ver-
sammelte Tripartite Kommission. 

3.4.2.	 Thurgau 
Laut Leistungsvereinbarung mit dem Seco muss der Kanton Thurgau min-
destens 500 Arbeitskontrollen pro Jahr durchführen. 2008 überprüfte der 
»Kontrollpool« laut Angaben des kantonalen Amtes für Wirtschaft und 
Arbeit 1’173 Personen in 425 Betrieben (2007: 835 Personen). Zusätzlich er-
folgten 2008 2’045 Lohnbuchkontrollen (2007: 1’980). Darin sind sowohl 
Nachprüfungen als auch von Arbeitsplatzkontrollen unabhängige Über-
prüfungen der Bücher enthalten. 
	 Im Kanton Thurgau arbeiteten 2008 3’370 Entsandte. Ihr Anteil an 
der Gesamtzahl der im Kanton geleisteten Arbeitsstunden ist mit unter 
einem Prozent marginal. Firmen, die das erste Mal gegen die Meldevor-
schriften verstossen, werden verwarnt. 2008 wurden 82 Verwarnungen 
ausgesprochen (2007: 134). Gebüsst wurden 2008 13 Unternehmen (2007: 
14). Verstösse gegen die Mindestlöhne wurden in beiden Jahren keine  
festgestellt. 
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	 Diese Zahlen zeigen, dass der Thurgau als Grenzkanton keine be-
sonderen Lohndumping-Probleme kennt. Hier haben die Behörden viel Er-
fahrung mit grenzüberschreitendem Warenverkehr und Dienstleistungen. 
Der Grossteil der Entsendefirmen stammt aus der direkten deutschen 
Nachbarschaft und hält sich an die Bestimmungen. 

3.4.3.	 Appenzell-Ausserrhoden und -Innerrhoden
2008 wurden in den beiden Appenzell laut Statistik des Seco 221 Entsandte 
und Selbständige in 115 Betrieben kontrolliert (Januar 2006 bis Juni 2007: 
126 Betriebe mit 256 Personen). Dies ergibt eine Kontrolldichte von rund 40 
Prozent. Rund ein Drittel der Kontrollen führt zu Sanktionen. Die meisten 
Verstösse findet man im Baunebengewerbe, meist sind es Meldeverstös-
se. Die aktuelle Statistik der beiden Kantone unterscheidet nicht zwischen 
Verstössen und Sanktionen in GAV-Branchen und Nicht-GAV-Branchen. 
	 Die tiefsten Löhne, die Kontrollen in Appenzell-Ausserrhoden ans 
Licht gebracht hatten, lagen bisher bei 6,50 Euro brutto. Sie wurden Ar-
beitnehmenden aus den neuen deutschen Bundesländern oder Schlesien-
Deutschen (Polen mit einem deutschen Pass) bezahlt. 
	 In Appenzell-Ausserrhoden finden die Kontrolleure öfter Tieflöhne 
zwischen 9 und 11 Euro. Die Praxis hat gezeigt, dass Löhne über 10 oder 11 
Euro in Verfahren oft noch als »orts- und branchenüblich« durchgehen. 

Lohndumping von Amtes wegen
In der Zeit ohne Gesamtarbeitsvertrag (GAV) im Schweizer Baugewerbe – 

zwischen Herbst 2007 und Frühjahr 2008 – lag die Pflicht zu Lohndum-

pingkontrollen auch im Baugewerbe bei den Tripartiten Kommissionen – 

die Paritätischen Kommissionen hatten im vertragslosen Zustand keine 

Kontrollmöglichkeiten. In der Tripartiten Kommission im Kanton Zürich 

kam es damals zu heftigen Diskussionen, als es darum ging, die Richtlöhne 

auf dem Bau für Ungelernte unter 30 Jahren festzulegen. Die Kommissi-

on entschied sich für einen Ansatz von 3’745 Franken Monatsgehalt, das 

war zehn Prozent weniger, als es zuvor der GAV vorgeschrieben hatte. Dies 

gegen die Empfehlung der nationalen Tripartiten Kommission, die die bis-

herigen Mindestlöhne weiterhin als Berechnungsgrundlage nehmen wollte. 

Der Zürcher Entscheid war durch den Stichentscheid des Präsidenten Bru-

no Sauter, dem »neutralen« Vertreter des Kantons, zustande gekommen. 

Die Gewerkschaft Unia kritisierte die Entscheidung als »Lohndumping von 

Amtes wegen«. Seit dem 1. Mai 2008 ist allerdings wieder ein Landesman-

telvertrag im Bau in Kraft, der auch die Mindestlöhne wieder regelt.
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3.4.4.	 Schaffhausen
Schaffhausen ist ein traditioneller Grenzgänger-Kanton. Laut kantonaler 
Statistik arbeiteten 2008 hier 3’834 Personen aus der EU (2007: 3’069). Da-
von waren gut zwei Drittel Entsandte. Die hohe Kontrolldichte des Kantons 
fällt auf: 2008 wurde fast die Hälfte aller Meldepflichtigen kontrolliert: 
1’556 Personen. 2007 waren es sogar 1’810.
	 Die meisten Entsendebetriebe stammen aus dem grenznahen 
Süddeutschland. Die betreffenden Unternehmer arbeiten meist seit Jah-
ren regelmässig in der Region Schaffhausen. Hier gebe es wenig Probleme, 
schätzt Vivian Biner die Situation ein. Biner leitet das Amt für Arbeit und 
präsidiert die Tripartite Kommission des Kantons Schaffhausen.
	 2008 ergaben Kontrollen in GAV- und Nicht-GAV-Bereichen 128 
vermutete oder festgestellte Lohnverstösse (2007: 106 Fälle). Nach den 
Verständigungsverfahren wurden 2008 noch in sechs Fällen Sanktionen 
ausgesprochen. Die verschiedenen Paritätischen Kommissionen sprachen 
in den GAV-Branchen im Jahr 2008 Konventionalstrafen gegen 29 Betriebe 
aus (2007: 53 Betriebe). Angaben über die Höhe der angetroffenen Dum-
pinglöhne waren nicht zu erhalten. 

3.4.5.	 Zürich
Die Arbeitskontrollstelle Zürich führt mehrheitlich geplante Kontrollen  
auf Grundlage der Entsendemeldungen durch. Bei Zufallskontrollen sol- 
len vor allem nicht gemeldete Personen erfasst werden. Die Nachkon- 
trollen sollen zeigen, ob Vorgaben umgesetzt werden. Neben den Arbeits-
bedingungen fällt auch die Schwarzarbeit in die Zuständigkeit des Kon-
trollvereins. 
	 Zürich kontrolliert ziemlich strikt, allerdings will der Kontrollver-
ein vermeiden, dass immer wieder die gleichen Arbeitnehmenden und 
Betriebe überprüft werden. Nachdem sich die Bussen herumgesprochen 
haben, halte sich die Mehrheit der entsendenden Firmen an die Regeln, 
kommentieren die Verantwortlichen.
	 Für diese Untersuchung stehen aus dem Kanton Zürich nur die Da-
ten des Seco zur Verfügung. Diese zeigen, dass Zürich in den Nicht-GAV-
Branchen 2008 1‘664 Kontrollen im Entsendewesen durchführte (Januar 
2006 – Juni 2007: 14‘505). Der Rückgang erklärt sich mit der Tatsache, dass 
2008 keine Meldungen aus Branchen mit allgemeinverbindlichem GAV 
vorlagen. 2008 wurden 125 vermutete Lohnverstösse registriert (Januar 
2006 bis Juni 2007: 147). 2008 wurden 88 Bussen und 5 Sperren wegen Ver-
stössen gegen die Meldepflicht und wegen zu tiefer Löhne rechtskräftig 
(2007: 11). Das Gros der zu tiefen Löhne bewegt sich im Bereich zwischen 
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9,50 und 13 Euro, stellt René Leemann von der Gewerkschaft Unia fest. Mit-
unter treffe man aber auch auf Entsandte aus den neuen deutschen Bun-
desländern, die für Löhne ab 6 Euro arbeiteten. 

3.4.6.	 Graubünden
Weil der Kanton gegen GAV-Bestimmungen verstossende Unternehmen 
verwaltungsrechtlich nicht noch einmal verfolgt, ist das Zahlenmaterial 
nicht vollständig, denn nicht alle Verstösse gegen GAV-Bestimmungen 
werden dem Kanton gemeldet. 
	 Die Kontrolldichte in Graubünden ist relativ hoch. Rolf Bless, Leiter 
des Regionalsekretariates der Gewerkschaft Syna, Mitglied der Tripartiten 
und verschiedener Paritätischer Kommissionen, schätzt, dass jeder Betrieb 
in Graubünden im Durchschnitt alle fünf bis zehn Jahre kontrolliert wird. 
2008 wurden laut Statistik des Kantonalen Amtes für Industrie, Gewerbe 
und Arbeit 1’059 Entsandte und 1’126 Meldepflichtige bei Schweizer Betrie-
ben kontrolliert (Januar bis Oktober 2007: 814 Entsandte und 825 Melde-
pflichtige). 2008 waren in Graubünden 3’609 entsandte Personen gemel-
det. Der Grossteil stammt aus Deutschland, Österreich und Norditalien. 
	 Ein gutes Drittel der Betriebskontrollen entfällt auf Schreinereien 
und Zimmereien, einer in Graubünden stark vertretenen Branche. Unter 
den ausländischen Firmen finden sich viele »artigiani« aus Italien, kleine 
Firmen oder Selbständige. Marcel Gross, Arbeitsinspektor beim Kanton, 
erklärt, dass auch mit den Selbständigen Einigungsverfahren angestrebt 
werden, auch wenn diese nicht unter das Entsendegesetz fallen. In der Re-
gel seien diese Verfahren erfolgreich, »denn diese Handwerker wollen ja 
wieder bei uns arbeiten.« Gross räumt ein, dass die Festlegung der orts-
üblichen Mindestlöhne in den Einigungsverfahren oft ein Ermessensent-
scheid sei. Ausserdem wird der Kanton im Nicht-GAV-Bereich erst bei wie-
derholten Lohnverstössen aktiv. Massive Lohnverstösse habe es zu Beginn 
der Personenfreizügigkeit gegeben, vor allem von Betrieben aus Süditalien. 
Die tiefsten Stundenlöhne lagen damals zwischen 7 und 10 Euro. 
	 In der Zusammenstellung fällt auf, dass der Kanton Graubünden 
kaum Sanktionen wegen festgestellten Lohndumpings ausspricht. Die 
registrierten Verstösse betreffen in der Regel das Melde- und Bewilli- 
gungsverfahren. 2008 wurden laut kantonaler Statistik 41 Sanktionen aus- 
gesprochen (Januar bis Oktober 2007: 36). 2007 und 2008 wurden gesamt-
haft nur drei Sperren von je einem Jahr verhängt. 
	 Diese tiefen Zahlen haben mit den zumeist erfolgreichen Eini-
gungsverfahren zu tun. Weil aber – wie erwähnt – die Angaben der Pa-
ritätischen Kommissionen unvollständig sind, geht Rolf Bless davon aus, 
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dass die Statistik besser aussieht als die Realität. Während die Situation im 
Bauhauptgewerbe weitgehend unter Kontrolle ist, gibt es immer wieder 
Verstösse im Baunebengewerbe, so bei den Bodenlegern oder den Elektro-
installations-Firmen. 
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3.5.	 Deutschland
In Deutschland arbeiten 6’500 Beamte für die »Finanzkontrolle Schwarzar-
beit«, die 2008 bundesweit 488’996 Arbeitnehmende in 46’058 Betrieben 
kontrollierten. Sie ermittelten eine Schadenssumme von 549,7 Millionen 
Euro. Dabei wurden 104’567 Ermittlungsverfahren wegen Straftaten und 
56’517 wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Die Statistik von 2006 
zeigte, dass sich bei jeder sechsten Kontrolle ein Hinweis auf Schwarzar-
beit oder auf eine illegale Beschäftigung ergab.
	 Schwerpunktprüfungen werden u.a. in folgenden Branchen durch-
geführt: Bau, Gartenbau, Taxi, Diskotheken, Gaststätten, Hotels, Transport-, 
Logistik- und Kurierdienste, Dienstleistungen, Weihnachtsmärkte.
	
3.5.1.	 Hauptzollamts-Bezirk Ulm
2008 wurden bei 1’330 Prüfungen 10’891 Personen befragt (2007: 14’903). 
Ab 2004 wurden vor allem Patrouillen auf Streife geschickt und viele Ver-
warnungen wegen kleinerer Verstösse ausgesprochen. Doch »wer den 
Sumpf der Wirtschaftskriminalität austrocknen will, muss die grösseren 
Fische erwischen«, kommentiert Hagen Kohlmann, Pressesprecher des 
Hauptzollamtes Ulm. Die Kontrollen konzentrieren sich deshalb auf grös-
sere, aber auch aufwendigere Fälle. Etwa auf die Baustelle eines Kranken-
hauses bei Esslingen. Eine Firma, die den Zuschlag bekam, bot einen sehr 
günstigen Preis. Als die Baustelle kontrolliert wurde, arbeiteten hier 120 
Arbeitnehmer aus Rumänien. Der Verdacht auf Lohndumping bestätigte 
sich bei der Buchprüfung. Dieses Unternehmen wurde mit 450’000 Euro 
Bussgeld bestraft. 
	 Diese Konzentration auf »grössere Fälle« schlägt sich in der Statis
tik der Bussgelder nieder. Diese waren 2008 mit 3,1 Mio. Euro doppelt so 
hoch wie 2007. Die Gesamtzahl der verhängten Gefängnisstrafen lag 2008 
bei 71 Jahren (2007: 64 Jahre). Diese hohen Strafen sollen abschrecken und 
die auf Schwarzarbeit beruhenden Geschäftsmodelle unrentabel machen.

3.5.2.	 Hauptzollamts-Bezirk Singen
2008 wurden 6’739 Personen und 655 Betriebe überprüft (2007: 7’171 Per-
sonen und 1’171 Betriebe). 2008 wurden grössere Betriebe überprüft als 
im Vorjahr. Zwar blieb die Zahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten 
2008 mit 908 praktisch gleich hoch wie im Vorjahr, doch die Zahl der 
Strafverfahren stieg an: 2008 waren es 845 (2007: 592). Robert Helfrich, 
Pressesprecher des Hauptzollamtes Singen, erklärt dies damit, dass Staats-
anwaltschaften und Gerichte 2008 deutlich höhere Strafen beantragten 
und auch aussprachen, da das öffentliche Interesse an der Bekämpfung 
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der Schwarzarbeit deutlich zugenommen habe. Ausserdem wurden 2008 
vermehrt Wiederholungstäter verurteilt und härter bestraft. Dies zeigt 
sich auch in höheren Gefängnisstrafen: 2008 belief sich die gesamte Straf-
dauer auf 21,5 Jahre (2007: 12,4 Jahre). Auch die Geldstrafen nahmen zu: 
2008 waren es 437’000 Euro (2007: 358’218 Euro). Helfrich erwartet, dass 
die Zahlen weiter steigen werden: »2008 führten wir eine grosse Zahl von 
sehr komplexen Ermittlungsverfahren durch.« Diese machten eine längere 
Bearbeitungszeit notwendig.

3.5.3.	 Hauptzollamts-Bezirk Augsburg
2008 wurden 11’356 Personen in 1’815 Betrieben überprüft (2007: 1’336 Be-
triebe mit 11’088 Arbeitnehmenden). 2008 wurde eine Schadenssumme 
von 20 Mio. Euro festgestellt (2007: 18,5 Mio.). Die Kontrollen konzentrieren 
sich auf die Tieflohnbranchen und erfolgen zum Teil aufgrund bundeswei-
ter oder regionaler Vorgaben. Die Kontrolleure gehen aber auch Hinweisen 
von Sozialpartnern oder aus der Bevölkerung nach. 
	 Gestiegen ist sowohl die Anzahl abgeschlossener Strafverfahren 
(2008: 3’875; 2007: 3’166) wie auch jene der Bussgeldverfahren (2008: 
2’361; 2007: 1’862). Die Gesamtsumme der Bussen verdoppelte sich 2008 
im Vergleich zu 2007 auf 3,2 Mio. Euro. Die Summe der Freiheitsstrafen be-
trug 2008 161 Jahre (2007: 89 Jahre). Aber auch Arbeitnehmende wurden 
von den Gerichten verurteilt. Die Geldstrafen lagen 2008 bei 2,5 Mio. Euro 
(2007: 1,2 Mio.).
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4.	 Trends und aktuelle Diskussionen
4.1.	 Überblick
Wo neue Vorschriften erlassen werden, gibt es immer auch Versuche, diese 
zu umgehen. Im Bereich der Entsendegesetzgebung wird vor allem mit 
dem Status der Selbständigkeit operiert, denn echte Selbständige unter-
stehen keinen Mindestlohnbestimmungen. So melden ehemalige Ange-
stellte ein Einmann-Unternehmen an, um so einen Auftrag auf Rechnung 
für ihren vormaligen Arbeitgeber zu erledigen – oft ohne Sozialversiche-
rungsbeiträge zu bezahlen. 
	 Zwar dürfen die Kontrollbehörden die Selbständigkeit einer ent-
sandten Arbeitskraft überprüfen, doch oft bleibt der Beweis im Graube-
reich stecken. In der Schweiz fehlt auch eine rechtlich verbindliche Defi-
nition von »Scheinselbständigkeit«. Verschiedentlich wurden deshalb 
Forderungen laut, das Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, solle dazu ei-
nen Musterprozess führen. Sybille Burger-Bono, Leiterin Gesamtarbeitsver-
träge und Arbeitsmarktaufsicht im Seco, zeigt für diese Forderungen Ver-
ständnis, will einen Musterprozess aber erst dann unterstützen, wenn eine 
klare Aussicht auf Erfolg besteht. Gleichzeitig relativiert sie das Ausmass 

Keine Aufweichung der Anmeldefrist,  
aber Ausnahmen klarer geregelt

Seit – mit der Einführung der flankierenden Massnahmen – ausländische 

Unternehmen für Aufträge in der Schweiz die Meldefrist von acht Tagen 

einhalten müssen, gibt es dagegen Proteste. Denn zuvor war es für grenzna-

he Betriebe einfacher, kurzfristig Aufträge in der Schweiz auszuführen. 

In Süddeutschland und in Vorarlberg führten die 8-Tage-Anmeldefrist zu 

politischen Vorstössen. Im Vorarlberger Landtag wurde ein Antrag ein-

stimmig angenommen, der sich mit dem Thema befasst. Unter dem Ti-

tel »Schluss mit einseitigen Wettbewerbsnachteilen für Vorarlberger Un-

ternehmen« wird kritisiert, dass die administrativen Behinderungen für 

Vorarlberger Betriebe, die in der Schweiz tätig sind, ein Problem grosser 

wirtschaftlicher Tragweite darstellten. Neben den Voranmeldefristen gebe 

es unangemessen hohe Geldbussen im Fall von Verstössen, »die durch die 

Kompliziertheit, Unübersichtlichkeit und Uneinheitlichkeit der Schweizer 

Vorschriften sehr leicht auch unbeabsichtigt erfolgen können«, heisst es im 

Vorstoss. Im April 2009 hat die Wirtschaftskammer Vorarlberg gar ange-
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droht, juristische Schritte unternehmen zu wollen. Sie stützt sich dabei auf 

ein Gutachten der Universität Fribourg, das die aktuellen Meldefristen und 

Sanktionen kritisiert.

	 Ähnliche Klagen kommen auch aus dem süddeutschen Raum. Der 

Unmut von Arbeitgebern, Behörden und politischen Gremien ist inzwischen 

bis nach Brüssel gedrungen. Dort wird nun Druck aufgebaut: Die Melde-

pflicht und die achttägige Wartezeit seien mit den Grundbestimmungen des 

Abkommens über die Personenfreizügigkeit nicht vereinbar, teilte die EU-

Kommission der Schweiz in einem Schreiben mit. 

	 Allerdings: Die EU-Staaten kennen zum Teil gleiche oder ähnliche 

Meldefristen für entsandte Arbeitnehmende wie die Schweiz. 

	 Inzwischen ist klar, dass die Schweiz von der 8-Tage-Regelung nicht 

abrücken will, dass aber Ausnahmen, etwa für Notfälle, Servicearbeiten oder 

kleine Reparaturen, klarer geregelt werden, was eine gewisse Erleichterung 

im unmittelbaren Grenzraum bringen kann. Die von Gewerbebetrieben in 

Vorarlberg und Süddeutschland verlangten Pauschalbewilligungen werden 

aber kaum eingeführt, und auch die 90 Maximaltage für Entsandte werden 

beibehalten.

des Problems: Selbständige machen schweizweit nur gerade 9 Prozent  
aller Meldepflichtigen aus, und der Grossteil von ihnen fällt in die Katego-
rie der »wirklich« Selbständigen.
	 Auch Arbeitsplatz-»Splitting« ist verbreitet. Dabei arbeitet eine 
Person auf dem Papier als »geringfügig Beschäftigte/r«, in der Praxis ist 
der Arbeitsumfang aber viel grösser. Dadurch entgehen dem Staat Sozial
versicherungsbeiträge, und die Arbeitnehmenden sind ungenügend ab-
gesichert. Ein weiterer aktueller Trick ist die Gründung einer Offshore-
Kapitalgesellschaft, einer sogenannten »Limited«, wie sie mit geringem 
Kapitaleinsatz etwa auf den niederländischen Antillen errichtet werden 
kann. Die Kontrollinstanzen aller Staaten legen allerdings ihr Augenmerk 
auf solche »Tricks«.
	 Zu den aktuellen Diskussionspunkten gehört der internationale 
Austausch von Daten, der bisher nirgends sehr gut klappt. Innerhalb der 
Schweiz geht es um eine bessere Koordination sowohl der Kontrollen als 
auch der Sanktionen unter den Kantonen. 
	 Schliesslich ist die Unzufriedenheit der Handwerksbetriebe im süd-
deutschen und Vorarlberger Grenzraum mit der Meldefrist von acht Tagen 
in der Schweiz ein Dauerthema.
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4.2.	 Österreich / Vorarlberg
Laut Edmund Spiegel, dem KIAB-Teamverantwortlichen in Feldkirch, steigt 
die Schwarzarbeit in Österreich seit Jahren stetig an. Trotz der Kontroll- 
erfolge und grösseren Ressourcen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 
habe die Kurve noch keinen Knick. Edmund Spiegel rechnet auch damit, 
dass die Schwarzarbeit mit der gegenwärtigen Wirtschaftskrise noch zu-
nehmen wird.
	 Vor allem Firmen aus den neuen EU-Mitgliedsländern drängen in 
den österreichischen Markt – auch in geschützte Branchen wie das Bau-
haupt- und Baunebengewerbe. Arbeiten sind hier bewilligungspflichtig. 
Weil aber Grenzkontrollen weggefallen sind, ist die Einreise leicht. Men-
schen aus Zentral- und Osteuropa seien oft bereit, für wenig Geld zu 
arbeiten, und es fänden sich genügend Firmen, die sie schwarz beschäf-
tigten. Die tiefsten Stundenlöhne, von denen Edmund Spiegel weiss, liegen 
bei vier Euro, die Arbeitskräften aus Bulgarien bezahlt wurden. 
	 Weitere Problembranchen sind in Österreich die Gastronomie, das 
Transportgewerbe und die Landwirtschaft. In diesen Bereichen hält Spie-
gel eine grössere Kooperation innerhalb der EU für wünschenswert, diese 
scheitere jedoch oft – nicht zuletzt an Datenschutzgesetzen. 
	 Als Folge des sich verschärfenden Wettbewerbs versuchten Unter-
nehmen, ihre Lohnnebenkosten und Sozialabgaben zu reduzieren. So wer-
den Arbeitnehmende gar nicht oder nicht mit dem vollen Gehalt angemel-
det. Das neue Sozialbetrugsgesetz bestraft solches Verhalten scharf. 
	 Ein weiteres Problem sei die zunehmende Hinterziehung von Ein-
kommenssteuern. Um Steuern zu sparen, werde ein Teil des Lohnes schwarz 
ausbezahlt. So sparen sich die Arbeitgeber Lohnnebenkosten. Immer wie-
der werde auch versucht, die Bestimmungen aus den Kollektivverträgen zu 
umgehen, zum Beispiel, indem ein gelernter Handwerker als ungelernt ge-
meldet wird – ebenfalls eine Form von Lohn- und Sozialdumping. Edmund 
Spiegel erwartet, dass die gezielten Kontrollen ein Abschreckungspoten-
tial mit sich bringen. 
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4.3.	 Fürstentum Liechtenstein
Die Situation in Liechtenstein unterscheidet sich stark von jener des be-
nachbarten Vorarlbergs und der Schweiz, denn die 30’000 Arbeitsplätze 
im Land sind zur Hälfte durch Grenzgänger/innen besetzt. 
	 Die überwiegende Mehrheit der Entsendebetriebe in Liechtenstein 
kommt aus der Schweiz. Lohnunterschiede spielen hier allerdings kaum 
eine Rolle. Vielmehr gibt es eine traditionell enge wirtschaftliche Verknüp-
fung zwischen Liechtenstein und der Schweiz. Die Formalitäten sind ein-
fach, Grenzkontrollen existieren nicht. Anders an der Grenze zu Vorarlberg. 
Dort finden vorerst weiterhin Grenzkontrollen statt. 
	 Das hohe Interesse ausländischer Unternehmen hängt auch damit 
zusammen, dass Liechtenstein alle öffentlichen Aufträge ausschreiben 
muss, während beispielsweise in der Schweiz nur grössere Vergaben aus-
geschrieben werden. 
	 Eine grössere Zahl ausländischer Arbeitskräfte in Liechtenstein 
stammt aus Brasilien. Dabei handelt es sich um die Nachkommen von 
Auswanderern, die noch immer einen österreichischen Pass besitzen. Oft 
arbeiten sie als »Praktikanten« in der Landwirtschaft oder in anderen Tief-
lohnbranchen. 
	 Auf Lohndruck anfällige Branchen sind auch in Liechtenstein das 
Bauhaupt- und Baunebengewerbe. Besondere Probleme ergeben sich in 
Branchen ohne Gesamtarbeitsverträge, wie Hausdienst, Landwirtschaft, 
Sicherheitsbetriebe, Gastronomie und Detailhandel. Zwar existiert eine  
Liste branchen- und ortsüblicher Löhne. Sigi Langenbahn vom Liechten-
steinischen ArbeitnehmerInnenverband bezeichnet diese aber als »sehr 
unpräzise«, da als Grundlage dafür die Lohnsumme verschiedener Betriebe 
durch die Anzahl Mitarbeitende geteilt wurde. 



38

Österreich

Liechtenstein

Schweiz

Deutschland

4.4.	 Schweiz
Die Zusammenarbeit zwischen kantonalen Behörden und den Paritätischen 
Kommissionen verläuft nicht überall reibungslos. Das Gesetz verpflichtet 
zwar die Paritätischen Kommissionen, den kantonalen Behörden Meldung 
über die Resultate ihrer Verfahren gegen GAV-Verstösse zu erstatten. In der 
Praxis geschieht dies aber nur lückenhaft oder erst nach langer Zeit. Gleich-
zeitig bemängeln Kontrolleure, die für Paritätische Kommissionen unter-
wegs sind, dass sie keinen Zugriff zur »Zemis«-Datenbank haben. 
	 Ein aktuelles Problem sind die »Scheinselbständigen«. Nach über-
einstimmenden Aussagen würden nicht nur Entsendebetriebe, sondern 
auch Schweizer Unternehmen »Scheinselbständige« beschäftigen. Das 
Gesetz verpflichtet Selbständige, ihren Status nachzuweisen. Um eine 
»Scheinselbständigkeit« zu beweisen, fehlt den Kontrollinstanzen aber oft 
die Handhabe. Die zum Nachweis benötigten Informationen von auslän-
dischen Behörden und Sozialversicherungen zu bekommen, ist wegen der 
Datenschutzvorschriften oft nicht möglich. Ein Indiz echter Selbständig-

Seco zieht positive Bilanz

Das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, ist davon überzeugt, 

dass die Lohn- und Arbeitskontrollen für Kurzaufenthalter aus der EU wir-

ken. In einer Bilanz über das Jahr 2008 wurde festgestellt, dass das Lohnni-

veau gehalten werden konnte und die Zahl der Verstösse zurückgehen. 

 

2008 waren in der Schweiz über 150 Kontrollpersonen unterwegs, um die 

Einhaltung der gesetzlich und vertraglich festgelegten Lohn- und Arbeitsbe-

dingungen zu überprüfen. Rund zwei Drittel aller Arbeitskräfte, die weniger 

als 90 Tage in der Schweiz arbeiten, wurden 2008 kontrolliert. Die Anzahl 

der kontrollierten entsandten Personen stieg um 21 Prozent auf 29’576, jene 

der kontrollierten Kurzaufenthalter in Schweizer Betrieben gar um dreissig 

Prozent auf 60’793. 

	 Als besonders anfällig auf Lohndumping gelten Entsandte aus dem 

Osten Deutschlands und den osteuropäischen Mitgliedsländern. Sie sind 

häufig in der Baubranche tätig, deshalb findet auch der überwiegende Teil 

der Kontrollen in diesem Bereich statt. Weitere Fokusbranchen des Seco 

waren die Gastronomie, die Personalverleiher und die Reinigungsbranche.

	 Die grosse Mehrheit der Betriebe hält sich allerdings an die Regeln. 

Die Lohnverstösse von Entsendebetrieben, die von den Tripartiten Kommis-

sionen kontrolliert werden, blieb mit acht Prozent konstant. Hier gibt es für 
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»Mindestlöhne« allerdings einen Interpretationsspielraum. Im Kontrollbe-

reich der Paritätischen Kommissionen ist die Zahl der Verstösse um einiges 

höher, da hier klarere Mindestlöhne gelten. Doch auch hier nahm der Anteil 

der Verstösse 2008 auf 19 Prozent ab (2007: 36 Prozent). 

	 Andererseits wurden mehr Verstösse von Schweizer Betrieben fest-

gestellt: 26 Prozent aller Kontrollen zeigten hier Verstösse (2007: 18 Pro-

zent). Diese Zunahme geht allerdings nicht allein auf das Verhalten der Ar-

beitgeber zurück. Vielmehr wurden von den Paritätischen Kommissionen 

mehr Verstösse gemeldet. Diese Meldungen, die allerdings bis heute nicht 

vollständig sind, verfälschen die Statistik. Auch aus anderen Gründen sind 

die Zahlen nicht alle hieb- und stichfest: Einige Kantone zählen nur bestä-

tigte, andere auch vermutete Verstösse. 

	 Das Seco hielt in seiner Bilanz über 2008 die gesteckten Ziele – Hal-

tung des Lohnniveaus, gleich lange Spiesse für die verschiedenen Marktteil-

nehmer sowie die Sicherung der Akzeptanz der Bilateralen Verträge – für 

weitgehend erreicht. Auch der Vorsatz, die Hälfte der Entsandten schweiz-

weit zu kontrollieren, ist mit einer Quote von 47 Prozent praktisch erfüllt. 

Für 2009 ist dennoch eine weitere Ausweitung der Kontrollen geplant, als 

Folge der Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Bulgarien und Rumä-

nien. Neben den Kontrollen will das Seco die Informationen für Betriebe mit 

einer neuen Internetseite verbessern, auf der alle vertraglichen und ortsüb-

lichen Mindestlöhne aufgeschaltet werden sollen. 

keit sind eigene Werkzeuge und Fahrzeuge. Wird Werkzeug eines Drittun-
ternehmens angetroffen, werden Verfahren wegen Falschmeldung nach 
Entsendegesetz eingeleitet. Die kantonalen Arbeitsinspektoren können 
ausserdem gegenüber Selbständigen Arbeitssicherheits- und -versiche-
rungsbestimmungen durchsetzen. 
	 Die rechtliche Grundlage für eine Verurteilung wegen Scheinselb-
ständigkeit ist allerdings bis heute schwach, ein Grundsatzentscheid des 
Bundesgerichts steht noch aus. In der Praxis wird deshalb zumeist der 
Selbständigkeits-Status im Heimatland der Arbeitskraft akzeptiert. Gerade 
im Falle von Deutschland ist dies jedoch nicht unproblematisch, da dort 
die sogenannten »Ich-AGs« früher massiv gefördert wurden.

4.4.1.	 St. Gallen
Die Kontrolleure der Tripartiten Kommission haben inzwischen einige Er-
fahrungen gesammelt und fahren meist aufgrund eines konkreten Ver-
dachts los, so Thomas Pleuler, Geschäftsführer der Tripartiten Kommission.  
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	 Insgesamt gebe es allerdings wenig Probleme, und auch die von 
Verleihfirmen bezahlten Löhne genügten inzwischen meistens den Vor-
schriften. Die Personalverleiher wüssten, dass sie streng kontrolliert wer-
den. Systematisches Lohndumping komme nicht vor. Es gelte deshalb, das 
»Feindbild Personalverleiher zu revidieren«.
	 Indiz für die relativ problemlose Situation ist für Thomas Pleuler 
auch die Tatsache, dass weder St. Gallen noch die anderen Ostschweizer 
Kantone bisher einen Normalarbeitsvertrag erlassen haben. 
	 Im Kanton St. Gallen stammen ausländerrechtlich bewilligungs-
pflichtige Arbeitnehmende zunehmend aus Polen und Ungarn. Sie ar-
beiten vermehrt in der Gastronomie. Ein Dauerproblem bleiben aber auch 
die Tänzerinnen im Erotikgewerbe, die oft schwarz arbeiten.
	 Um die Entsendebetriebe von einer dichten Kontrollkadenz zu 
entlasten, übernimmt St. Gallen Kontrollresultate von Nachbarkantonen. 
Wenn bei Betrieben zweimal alles in Ordnung war, wird vorerst auf wei-
tere Prüfungen verzichtet. Pleuler befürchtet allerdings, dass der Konjunk-
tureinbruch Unternehmen dazu verleiten könnte, Mitarbeitende zu ent-
lassen und sie zu tieferen Löhnen neu anzustellen oder sie durch billigere 
Arbeitskräfte zu ersetzen. Auch dieses Feld werde deshalb kontrolliert.

Hinterlegte Gelder gegen Lohndumping

Einen neuen Weg zur Bekämpfung von Dumpinglöhnen hat die Gewerk-

schaft Unia in der Schweiz erstmals im allgemeinverbindlichen Gesamtar-

beitsvertrag für den Gerüstbau durchsetzen können. Unternehmer müssen 

vor Annahme eines Auftrags eine Kaution von 20’000 Franken hinterlegen, 

aus der notfalls auch Strafen bezahlt werden können.

Der gesamtschweizerisch gültige Gesamtarbeitsvertrag der Gerüstbauer 

verlangt seit dem 1. März 2009 vor der Annahme eines Auftrags die Hinter-

legung einer Kaution von 20’000 Franken. Diese Kaution müssen sowohl 

in- wie ausländische Betriebe hinterlegen. Das Geld ist auf ein Sperrkonto 

bei der Berner Kantonalbank einzuzahlen. Die Kaution kann in bar oder 

durch eine unwiderrufliche Garantie einer Bank (mit Sitz in der Schweiz) 

erbracht werden. Mit der Bank ist die Bezugsberechtigung zugunsten der 

Paritätischen Kommission zu regeln. 

	 Die Kaution kann zur Deckung von Konventionalstrafen, Kontroll- 

und Bearbeitungskosten sowie zur Zahlung des Beitrages an den Paritä-

tischen Fonds eingesetzt werden. Die Paritätische Kommission kann bei 
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4.4.2.	 Thurgau
Die Kontrollinstanzen im Thurgau bewerteten anfangs 2009 das Problem 
mit Entsandten im Thurgau als wenig akut, vor allem weil es zu diesem 
Zeitpunkt im Kanton keine grossen Baustellen gab. Diese seien anfälliger 
für Lohndumping, weil dort mehr Subunternehmen beteiligt sind und es 
sich für diese lohnt, Entsandte von weiter her zu engagieren. Edgar Sidam-
grotzki, Vorsteher des kantonalen Amtes für Wirtschaft und Arbeit, rech-
net damit, dass die Zahl der Entsandten mit der Wirtschaftskrise weiter 
zurückgehen könnte. Allerdings befürchten die Behörden eine Zunahme 
der Schwarzarbeit.

4.4.3.	 Appenzell-Ausserrhoden und -Innerrhoden
In Appenzell-Ausserrhoden und -Innerrhoden stellen die Behörden einen 
zunehmenden Missbrauch mit Grenzgängerbewilligungen fest. Diese gel-
ten fünf Jahre, ohne Meldepflicht und ohne Beschränkung der Arbeitsein-
sätze. Der Missbrauch bestehe darin, dass Arbeitnehmende, die im Aus-
land wohnen, »auf dem Papier von einer Schweizer Firma beschäftigt sind, 
dort aber noch nie gesehen wurden«, wie Arbeitsinspektor Manfred Eug-
ster feststellt. Tatsächlich arbeiteten solche »Schein-Grenzgänger« für ein 

festgestelltem Verstoss innert 14 Tagen auf die Kaution zugreifen. Wird sie 

ganz oder teilweise bezogen, muss die Summe durch den Unternehmer 

wieder auf 10’000 Franken aufgestockt werden.

	 Die Kaution wird freigegeben, wenn der in der Schweiz ansässige 

Arbeitgeber seine Tätigkeit rechtlich und faktisch eingestellt hat. Auslän-

dische Entsendebetriebe bekommen das Geld spätestens drei Monate nach 

Abschluss des Auftrages in der Schweiz zurück. 

	 Ist der Unternehmer im Branchenverband organisiert, garantiert der 

Verband die Kaution, das einzelne Unternehmen muss so kein Geld selbst 

in die Hand nehmen.

	 Anders die einheimischen »wilden« und die Entsendebetriebe aus 

dem Ausland, die nicht der Arbeitgeber-Organisation angeschlossen sind. 

Sie müssen die Summe selber hinterlegen. Das führt zum einen dazu, dass 

sich Schweizer Betriebe dem Verband anschliessen, andererseits erschwert 

die Kautionsregelung den Markteintritt ausländischer Konkurrenz.

	 Nach dem Gerüstbau möchte die Schweizer Gewerkschaft Unia  

diese Regelung schrittweise aufs gesamte Bauhaupt- und -nebengewerbe 

ausdehnen. Dort dürfte die Kautionssumme dann allerdings nochmals deut-

lich höher liegen, die Rede ist von 50’000 Franken.
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ausländisches Unternehmen. Das Arbeitsinspektorat Ausserrhoden klärt 
gegenwärtig in Bern ab, ob in diesen Fällen künftig strengere Sanktionen 
möglich sind. 
	 Arbeitsinspektor Manfred Eugster stellt auch fest, dass sich Firmen 
auf die Kontrollen einstellen und die daraus entstehenden Kosten bereits 
einkalkulieren. Darauf deute hin, dass viele Firmen ohne weiteres bereit 
seien, die verlangten Lohnnachzahlungen zu leisten. Sie spekulierten da-
mit, dass sie bei anderen Einsätzen nicht überprüft würden. Eine andere 
Umgehungspraxis sei die Gründung von Subunternehmen. Das Personal 
werde dann zwischen den Firmen hin- und hergeschoben, damit die Beleg-
schaft länger als 90 Tage in der Schweiz arbeiten kann. 
	 Das Arbeitsinspektorat Appenzell-Ausserrhoden wünscht sich für 
die Nicht-GAV-Branchen griffigere Lohnvorgaben, denn die Vergleiche 
seien trotz Lohnrechner nach wie vor schwierig. Bei den Sanktionen wei-
che man deshalb auch auf andere Vorschriften aus, etwa Lücken bei der 
Arbeitssicherheit.

4.4.4.	 Schaffhausen
Die häufigsten Verstösse stellen die Schaffhauser Arbeitsinspektoren bei  
Firmen aus dem Osten Deutschlands fest. Im Bereich der Bau-Gesamt-
arbeitsverträge will die Paritätische Kommission mehr Kontrollen von 
»Scheinselbständigen« durchführen. Alex Granato, Unia-Sektionsleiter in 
Schaffhausen, fordert mehr personelle Ressourcen für die Paritätischen 
Kommissionen, damit bei Verdacht auf Lohndumping die Angaben der Ar-
beitgeber überprüft werden können. Vor allem im Tieflohnbereich treffe 
man bei Kontrollen oft »komplizierte Konstrukte« an. Granato geht des-
halb von einer signifikanten Dunkelziffer aus. 

4.4.5.	 Zürich
Unia-Gewerkschafter René Leemann weist auf die unbefriedigende Si-
tuation im Metallbau hin: Es gebe beispielsweise kleine Unternehmen 
in Österreich und Deutschland, die sehr tiefe Löhne bezahlten. Mitunter 
bestelle ein Schweizer Generalunternehmer bei einem Subunternehmen 
zum Beispiel ein Tor. Dieses werde dann aber im Ausland von einem Sub-
unternehmen hergestellt und montiert. Solche Arbeiten würden oft nicht 
gemeldet – das ausländische Unternehmen spekuliere, wegen der kurzen 
Verweildauer in der Schweiz nicht erwischt zu werden. 
	 René Leemann fordert deshalb dazu auf, auch Generalunterneh-
mer verstärkt zu kontrollieren. Diese sind laut Gesetz dazu verpflichtet, 
ihre Subunternehmen über Arbeitsbedingungen und Mindestlöhne in der 
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Schweiz aufzuklären. Wenn dann diese kleinen Firmen bestraft werden, 
gehe die Kontrolle eigentlich auf die Falschen los, meint Leemann. 

4.4.6.	 Graubünden
Die relativ wenigen sanktionierten Verstösse haben ihren Grund auch da-
rin, dass in Graubünden bereits vor Inkrafttreten der flankierenden Mass-
nahmen etwa 20 Betriebe pro Jahr vom Kanton kontrolliert wurden. Aus-
serdem funktioniere die soziale Kontrolle im ländlichen Graubünden gut. 
Massive Unterbietungen der ortsüblichen Löhne werden in der Regel sehr 
schnell bekannt. 
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4.5.	 Deutschland
Der Entscheid, dass nun für zusätzliche Branchen Mindestlöhne bestimmt 
werden, war im Vorfeld umstritten. Die Sozialdemokraten sahen die Min-
destlöhne als das einzige Mittel, um die Lohnerosion aufzuhalten, wäh-
rend die Exponenten aus der CDU und der FDP diesen Schritt als unzuläs-
sige Einschränkung des freien Marktes verurteilen.

4.5.1.	 Hauptzollamts-Bezirk Ulm
Die Zollbeamten, die vor Ort kontrollieren, kennen inzwischen die Tricks 
der verschiedenen Branchen besser. So wird jeweils überprüft, ob Aufträ-
ge an Subunternehmen aus Osteuropa weitergegeben wurden, weil dann 
die Gefahr besteht, dass die Mindestlöhne nicht eingehalten werden oder 
schwarz gearbeitet wird.
	 Die Baubranche bleibt im Fokus der Kontrollen. Allerdings werden 
auch eher unerwartete Schwerpunktkontrollen durchgeführt. So wurden 
vor zwei Jahren im Rahmen der »Aktion Pinguin« Eisdielen kontrolliert, 
aber auch Gestüte. In Ulm läuft ein Prozess gegen 150 Taxifahrer, die So- 
zialleistungen bezogen und ihre Arbeitstätigkeit nicht meldeten.

4.5.2.	 Hauptzollamts-Bezirk Singen
Die meisten Mindestlohnunterschreitungen registrieren die Kontrollie-
renden in den Baubranchen und im Reinigungsgewerbe. Hier erhielten 
Arbeitnehmende in Einzelfällen bloss einen Drittel des gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestlohns. Die fehlbaren Unternehmen haben zwar ihren 
Sitz in der »alten« EU, die Arbeitnehmenden stammen aber aus Osteuropa. 
Im Allgemeinen stagniert das Lohnniveau in den Risikobranchen im Ein-
zugsbereich des Hauptzollamts Singen.
	 »Scheinselbständigkeit« ist auch hier ein aktuelles Problem: Oft 
melden ehemalige Angestellte ein Einmann-Unternehmen an, um damit 
einen Auftrag auf Rechnung für ihren vormaligen Arbeitgeber zu erledi-
gen – ohne Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen. Auch »Splitting« ist 
verbreitet (siehe unten).

4.5.3.	 Hauptzollamts-Bezirk Augsburg
In Augsburg zeigt sich eine Tendenz, Schlupflöcher des Gesetzes gezielt 
auszunutzen, etwa durch die »Scheinselbständigkeit«, da Selbständige 
die Mindestlöhne nicht einhalten müssen. Norbert Böhm, Pressereferent 
beim Hauptzollamt Augsburg, schildert den Fall eines Fleischzerlegungs-
betriebs, an dessen Fliessbändern 30 Prozent »Selbständige« arbeiteten. 
Die Kontrolleure mussten in der Folge nachweisen, dass diese Personen 
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gleich weisungsgebunden sind wie die übrigen Angestellten, was zur Ein-
leitung eines Strafverfahrens wegen Verletzung von Mindestlöhnen und 
Hinterziehung von Sozialabgaben führte. 
	 Ein weiterer Trick ist das Lohnsplitting. Dabei arbeitet eine Person 
als »geringfügig Beschäftigte/r« für 400 Euro pro Monat 30 Stunden. In der 
Praxis sind es viel mehr. An die Sozialversicherung wird aber nur die Pau-
schale für die geringfügige Beschäftigung bezahlt. Mitunter steht dann 
eine zweite, ebenfalls geringfügig beschäftigte Person auf der Lohnliste, 
»zum Beispiel die Oma, die zwar schon 80 ist«, wie Böhm schon festgestellt 
hat. In anderen Fällen wird die Lohndifferenz schwarz ausbezahlt. 
	 Auch viele osteuropäische Arbeitnehmende arbeiten als »Selbstän-
dige« auf Baustellen. Ein beliebter Trick dafür ist, eine Offshore-Kapitalge-
sellschaft zu gründen, eine sogenannte »Limited«. Dies ist zum Beispiel in 
den niederländischen Antillen mit sehr wenig Kapitaleinsatz möglich – oft 
genügen 200 oder 300 Euro. Diese Briefkastenfirma gilt dann als Unter-
nehmen aus der »alten« EU und fällt nicht unter die Kontingente für Ost-
europa. Insgesamt wirken die Sanktionen: Die hohen Strafen und der Aus-
schluss von öffentlichen Aufträgen schrecken ab.
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Deutschland und Österreich: Sanktionen im Schwarzarbeitsbereich                                    (inkl. Entsendegesetz und Ausländerrecht)
Hauptzollamt  

Ulm
Hauptzollamt  

Singen
Hauptzollamt  

Augsburg
Kontrolle illegale  

Beschäftigung Vorarlberg

Jahr 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Personen-
kontrollen

14’903 10’981 7’171 6’739 11’088 11’356 5’044 4’161

eingeleitete  
Verfahren

5’064 3’359 1’507 1’753 5’028 6’236 861 1’273

Straf- und  
Bussgelder (Euro)

1’633’381 3’130’000 1’255’735 651’485 2’800'000 5’700’000 1’266’750 1’393’425

5. 	 Anhang

Schweiz: Kontrollen und Sanktionen im Entsendewesen (1)
Anzahl Personenkon-
trollen

Verstösse gegen die 
Meldepflicht (Anzahl 
Personen) (2)

vermutete Lohn
verstösse (3) 

Rechtskräftige Bussen 
und Sperren wegen 
Meldepflicht- und 
Lohnverstössen

davon verhängte 
Sperren

1.1.2006–
30.6.2007

2008 1.1.2006–
30.6.2007

2008 1.1.2006– 
30.6.2007

2008 1.1.2006– 
30.6.2007

2008 1.1.2006–
30.6.2007

2008

SG 818 (4) 1‘574 583 964 150 81 88 53 3 6
TG 974 597 78 198 0 4 36 0 0 0

(1) Nach Entsendegesetz (nur Kontroll- und Sanktionsdaten von Entsand-
ten und Selbständigen aus der EU), ohne Ausländergesetz und ohne 
Schwarzarbeit. Zahlen nach Angaben des Seco. Die ursprünglichen An-
gaben stammen von Tripartiten Kommissionen und jenen Paritätischen 
Kommissionen, die ihre Daten den Kantonen gemeldet haben.
(2) Entsandte, Selbständige und Meldepflichtige in Schweizer Betrieben.
(3) Rechtskräftige und noch nicht rechtskräftige Verstösse gegen Lohnbe-
stimmungen.
(4) Nur Zahlen der Tripartiten Kommission.
(5) Angaben der Kontrollorganisation, ohne Paritätische Kommissionen.

AR/AI 256 221 53 71 23 22 23 28 1 0
SH 727 1‘092 192 53 94 87 125 73 1 7
ZH 14’505 1’664 (5) 2’027 1’330 147 125 174 93 11 5
GR 2‘175 2‘017 610 438 1‘030 302 230 87 0 3
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Eures (European Employment Services):
EURES Bodensee wurde im Januar 2003 von deutschen, schweizerischen und  
österreichischen Arbeitsverwaltungen, Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisa
tionen gegründet. 
EURES will die grenzüberschreitende berufliche Mobilität fördern, die Informa-
tionen zu Lebens- und Arbeitsbedingungen im Nachbarland bereitstellen, einen  
Beitrag zur Schaffung eines homogenen Arbeitsmarkts und zur Förderung der  
Beschäftigung im Grenzraum durch gemeinschaftliche Projekte und Initiativen  
leisten sowie den gegenseitigen Austausch über die Entwicklungen auf den regio
nalen Arbeitsmärkten fördern. Eures will den Dialog zwischen Wirtschafts- und  
Sozialpartnern verstärken.
www.jobs-ohne-grenzen.org  |  www.europa.eu.int/eures




